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Hinweise zur Beitrittserklärung 

Jahresbeitrag 

Der Jahresbeitrag ist im Voraus fällig. Neue Mitglieder, die in den Monaten Oktober bis Dezember 
eintreten sind der Einfachheit halber erst im folgenden Jahr beitragspflichtig.  

Achten Sie bitte darauf, uns eine Änderung der Bankverbindung zeitnah mitzuteilen, da eine 
erfolglose Lastschrift ca. 10 Euro an Bankgebühren kostet. 

Einreichung per Post oder per E-Mail 

Die ausgefüllte Beitrittserklärung bitte per Post an die folgende Adresse senden. Falls die 
Möglichkeit besteht, können Sie alternativ einen Ausdruck des ausgefüllten Antrags einscannen 
und als pdf oder als Bilddateien an die angegebene E-Mail-Adresse senden.  

Herrn Dr. Werner Feller 
Kniprodestraße 45  
42369 Wuppertal 

wfeller@t-online.de 

 

  

mailto:wfeller@t-online.de


 

Ich will Mitglied im DFT werden 

Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im Verein Deutsch-Französischer Tierärzte, deutsche 
Sektion e.V.  

Ich verpflichte mich, den auf mich zutreffenden Jahresbeitrag jährlich zum 15. Januar auf das 
nachfolgend angegebene Konto der Stadtsparkasse Wuppertal zu überweisen. 

IBAN DE 20 3305 0000 0000 1529 83 
BIC  WUPSDE33XXX 

Jahresbeiträge 

Einzelperson     € 10,- 
Familien und Lebensgemeinschaften € 15,- 

Angaben zu meiner Person 

NAME, VORNAME 
 

BERUF 
 

STRASSE 
 

WOHNORT 
 

TELEFON 
 

FAX 
 

E-MAIL 
 

Vereinssatzung 

Ich erkenne die mir zur Kenntnis gestellte Satzung in der Fassung vom 04.06.2011 an  
⃝ JA  ⃝ NEIN 

 

 

DATUM __________________   UNTERSCHRIFT ________________________________________ 



 

SATZUNG
 

Fassung vom 04.06.2011 

§ 1 Name und Sitz 

(1) Der Verein führt den Namen Verein Deutsch-Französischer Tierärzte – Deutsche Sektion und 
zwar nach Eintragung im Vereinsregister mit dem Zusatz „e.V.“ Er hat seinen Sitz in Aachen und soll 
in das Vereinsregister eingetragen werden. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

§ 2 Zweck 

(1) Der Verein verfolgt das Ziel, gemeinsam mit den französischen Partnern das gegenseitige 
Verständnis für Aufgaben und Bereiche der tierärztlichen Wissenschaft und Tätigkeiten, soweit sie 
von Interesse für die Gesundheit und den Schutz von Mensch und Tier sind, zu fördern und zu 
vertiefen. Er wird insbesondere mitwirken im Rahmen der Europäischen Integration auf den 
Gebieten des Tierschutzes, des Verbraucherschutzes, beim Einsatz von Tierarzneimitteln und bei 
der Gewinnung von Lebensmitteln sowie der Umwelttoxikologie. Um dies zu erreichen wird er 
geeignete Massnahmen wie wissenschaftliche Tagungen, Kolloquien und Studienaufenthalte 
durchführen und fördern. Er wird sich geeigneten Dachorganisationen vornehmlich im Rahmen der 
Europäischen Gemeinschaft anschliessen. 

(2) Der Verein dient ausschliesslich und unmittelbar gemeinnützigen Zwecken. Sein Zweck ist nicht 
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ausgerichtet, er verfolgt insbesondere keine 
berufspolitischen Ziele. 

§ 3 Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft im Verein steht jedermann offen. Über Aufnahmeanträge entscheidet der 
Vorstand nach freiem Ermessen. Ablehnungen bedürfen keiner Begründung. Der Austritt aus dem 
Verein kann mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende erklärt werden; er bedarf der 
Schriftform. 



 

(2) Ein Mitglied kann aus wichtigem Grund auf Antrag des Vorstandes durch die 
Mitgliederversammlung mit Zweidrittelmehrheit aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem 
Beschluss ist das Mitglied zu hören. (3) Ist ein Mitglied auf dem Postwege nicht mehr zu erreichen 
oder hat es seinen jährlichen Mitgliedsbeitrag während 3 Jahren nicht bezahlt, so kann der 
Vorstand das Erlöschen der Mitgliedschaft feststellen. 

§ 4 Organe 

Organe des Vereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand. 

§ 5 Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Kalenderjahr zusammen. Sie ist vom 
Vorstand unter Angabe der Tagesordnung schriftlich mit der Frist von vier Wochen einzuberufen. 
Sie muss einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder es wünscht und gleichzeitig die Mittel 
zur Deckung der Einberufungskosten bereitstellt. 

(2) Aufgaben der Mitgliederversammlung sind insbesondere 

 Wahl des Vorstandes 

 Entgegennahme und Genehmigung des Geschäfts- und Kassenberichts 

 Entlastung des Vorstandes 

 Bestellung von zwei Rechnungsprüfern 

 Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens 7 Mitglieder anwesend sind. 
Ist eine Mitgliederversammlung beschlussunfähig, so ist eine mit der gleichen Tagesordnung 
geladene nachfolgende Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden 
Mitglieder beschlussfähig. 

(4) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll festgehalten, das vom 
Vorsitzenden und einem anwesenden Mitglied zu unterzeichnen ist. 

§ 6 Vorstand 

(1) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für 2 Jahre gewählt. Er besteht aus dem 
Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. 

(2) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins und verwaltet sein Vermögen. Seine Mitglieder 
sind ehrenamtlich tätig; eine Entschädigung für aussergewöhnlichen Zeitaufwand kann jedoch von 
der Mitgliederversammlung beschlossen werden. 

(3) Der Vorstand hat ein Mitgliederverzeichnis zu führen. 



 

§ 7 Richtlinien 

Der Vorstand kann nach Anhörung der Mitgliederversammlung Richtlinien für die verschiedenen 
Bereiche der Aktivitäten des Vereins erlassen oder erlassene Richtlinien ändern. 

§ 8 Gesetzliche Vertretung 

Vorstand nach § 26 BGB ist der Vorsitzende. Im Verhinderungsfall sind die beiden anderen 
Vorstandsmitglieder gemeinsam vertretungsberechtigt. Der Verhinderungsfall bedarf keines 
Nachweises; er ist jedoch aktenkundig zu machen. 

§ 9 Aufbringung der Mittel 

Die Mittel für die Zwecke des Vereins werden durch Beiträge der Mitglieder, Zuschüsse und 
Spenden aufgebracht. 

§ 10 Rechnungsprüfung 

Zur Prüfung der Jahresrechnung werden alljährlich von der Mitgliederversammlung zwei 
Rechnungsprüfer bestellt, die nicht Mitglied des Vereins zu sein brauchen. 

§ 11 Sicherung der Gemeinnützigkeit 

(1) Das Vermögen und die Einnahmen des Vereins dürfen nur für die in § 2 genannten Zwecke 
Verwendung finden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als 
Mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Vereinsmitteln. Ein Anspruch auf 
Rückgewährung geleisteter Beiträge, Spenden oder sonstiger Zuwendungen besteht nicht. 

(2) Es darf keine Person durch Verwaltungsaufgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder 
durch unverhältnismässig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

(3) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines gemeinnützigen Zwecks fällt 
sein Vermögen an das Deutsche Rote Kreuz, wo es unmittelbar und ausschliesslich für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden ist. 

§ 12 Satzungsänderung, Auflösung 

(1) Zur Satzungsänderung und zur Auflösung des Vereins ist ein mit Zweidrittelmehrheit gefasster 
Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. 

(2) Satzungsänderungen, die aus formellen Gründen von Gerichten, Finanz- oder 
Verwaltungsbehörden sowie von Dachverbänden verlangt werden, kann der Vorstand 
beschliessen. 

  



 

SEPA-LASTSCHRIFTMANDAT
 

Ich ermächtige / Wir ermächtigen den VEREIN DEUTSCH 
FRANZÖSICHER TIERÄRZTE deutsche Sektion e.V. Zahlungen von 
meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 

Zugleich weise ich mein / weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom VEREIN DEUTSCH 
FRANZÖSICHER TIERÄRZTE deutsche Sektion e.V. auf mein/unser Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Gläubiger Identifikationsnummer im SEPA Lastschriftverfahren: 
DE26ZZZ00001904581 

 
 

 
NAME DES ZAHLUNGSPFLICHTIGEN 

 

 
IBAN BIC 
 

1 x jährliche Zahlung 

 

 

DATUM UND UNTERSCHRIFT 
 


